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Vorwort 

 
 
Die letzte Ausgabe der „Gerätefibel“ ist 2005 unter der Bezeichnung „Umweltgerechter 
Pflanzenschutz nur mit funktionierenden Geräten“ erschienen. In der Zwischenzeit sind 
Neuerungen eingetreten, sodass eine Neuauflage notwendig erscheint. Da aber in naher 
Zukunft im EU-Bereich auf Grund der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Veränderungen im 
Bereich der Anwendungstechnik von Pflanzenschutzmitteln zu erwarten sind, scheint es 
angezeigt, die Gerätefibel nicht in Form einer gedruckten Broschüre, sondern im Internet 
der Praxis näher zu bringen. Diese Form der Information ermöglicht eine rasche 
Übermittlung neuer Erkenntnisse, um jederzeit dem Stand der Technik zu entsprechen. 
 
Die fachlichen Grundlagen dieser Broschüre wurden gemeinsam von den Mitgliedern des 
Arbeitskreises für Anwendungstechnik der Ö.A.I.P. erarbeitet. Dem Arbeitskreis gehören 
an: Vertreter des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft in Wien, der Österreichischen Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit (AGES), der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt 
Francisco-Josephinum in Wieselburg (FJ-BLT), des Instituts für Pflanzenschutz der 
Universität für Bodenkultur in Wien, der Obstbaufachschule Gleisdorf, der Höheren 
Bundeslehranstalt und des Bundesamtes für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg, der 
Sicherheitsberatung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern in Wien, der 
Landeslandwirtschaftskammern Österreichs, der Pflanzenschutzgeräteindustrie 
Österreichs, der Pflanzenschutzmittelindustrie Österreichs und des landwirtschaftlichen 
Genossenschaftswesens. 
 
 
 
Wien, im September 2009 
 
 
Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hans Neururer
Ingenieurkonsulent für Landwirtschaft, 

Vorsitzender des Arbeitskreises für 
Anwendungstechnik der Ö.A.I.P. 

 Dipl.-Ing. Gottfried Besenhofer 
Österreichische Agentur für 

Gesundheit und 
Ernährungssicherheit  - AGES 

 
 

Dipl. Ing. Günther Hütl 
Höhere Bundeslehr- und 

Forschungsanstalt Francisco-
Josephinum 

  
 

Ing. Lukas Kaupe 
Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 
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1. Allgemeine Hinweise 
 
Die Ö.A.I.P. zeichnet seit 1983 Pflanzenschutzgeräte, die in ihrer Ausstattung und 
Funktion dem Stand der Technik entsprechen, mit einem Gütezeichen aus. 
 
Bis Ende 1995 wurden Gütezeichen mit ovaler Form (Abb. 4) an 99 Gerätetypen nach den 
alten Richtlinien vergeben und ab diesem Zeitpunkt wurden neue Gütezeichen (Abb. 5) mit 
eckiger Form vergeben. Die alten Gütezeichen verloren ihre Gültigkeit Ende 1998.  
Gütezeichen mit eckiger Form (Abb. 5) besitzen 10 Jahre Gültigkeit. Die weitere Vergabe 
oder Verlängerung der Gütezeichen erfolgt nunmehr ab 1. November 2009 aufgrund der 
neuen, in der vorliegenden Broschüre enthaltenen Richtlinien.  
 
Pflanzenschutzgeräte mit Gütezeichen werden in einem Register zusammengefasst und 
nach Bedarf in der Fachpresse veröffentlicht. Desgleichen gibt es auch für 
abdriftmindernde Pflanzenschutzgeräte und –geräteteile eine eigene Liste.  
 
Neben den Richtlinien für die Ausstattung und Funktion von Pflanzenschutzgeräten stellt 
die Ö.A.I.P. auch Empfehlungen für die periodischen Gerätekontrollen zur Verfügung. 
 
Die Inanspruchnahme von bestimmten Förderungsmitteln in Rahmen des ÖPUL-
Programmes (Österreichische Programme zur Förderung umweltgerechter, extensiver und 
den natürlichen Lebensraum schützender Landwirtschaft) setzt eine periodische 
Gerätekontrolle entsprechend dem Erlass des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft voraus (siehe Homepage der Ö.A.I.P. 
www.oeaip.at, der BLT (Biomass-logistics-Technology) in Wieselburg 
http://blt.josephinum.at/ und der AGES www.ages.at). Derzeit läuft das ÖPUL-Programm 
2007; die Vorgaben der EU in den Maschinenrichtlinien 2006/42/EG dürften zu einer 
Neugestaltung der Anwendungstechnik von Pflanzenschutzmitteln in Zukunft auf 
nationaler Ebene führen. 
 
In Tabelle 1 ist die Typenprüfung und periodische Gerätekontrolle entsprechend der 
Zuständigkeit übersichtlich dargestellt: 
 
Tabelle 1: Typenprüfung und periodische Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten 
 
 Prüfung von Gerätetypen und 

abdriftmindernden Geräten 
und Geräteteilen 

Periodisch wiederkehrende 
Kontrolle 

Zuständigkeit Arbeitskreis für 
Anwendungstechnik der Ö.A.I.P. 
 

Ö.A.I.P., Länder, BMLFUW 

Zweck Prüfung von Gerätetypen vor 
Inverkehrbringung und 
Abdriftminderung 

Gerätekontrolle: freiwillig, 
Verordnung der Länder, 
Prüfungsanleitung des BMLFUW 

Prüfzeichen Gütezeichen Kontrollbestätigung 
(siehe Kapitel 7) 

Zeitpunkt Vor Inbetriebnahme (Verkauf) des 
Gerätes 

jedes 3. Jahr 

Entscheidungsgrundlage Richtlinien für die Ausstattung und 
Funktion von Geräten 
 (Kapitel 2,3 und 4) 

Empfehlungen zur periodisch 
wiederkehrenden Kontrolle von 
Geräten, die in Verwendung stehen 
(siehe Kapitel 7) 
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2. Richtlinien der ÖAIP für die Ausstattung und Funktion von Feldspritzgeräten 
 
Gültigkeitsbereich 
 
Diese Anforderungen gelten seit 1. November 2009 für alle Schlepperanbau-, -anhänge- 
und selbstfahrenden Spritzgeräte, die mit einem horizontal ausgerichteten Spritzgestänge 
ausgestattet sind und vornehmlich im Feldbau (Flächenkulturen) eingesetzt werden und 
sind Grundlage für die Vergabe des Ö.A.I.P.-Gütezeichens. 
 
Grundsätzliches zur Geräteausstattung: 
 
Alle Geräteteile, die Spritzflüssigkeit führen, müssen korrosionsbeständig sein. Das Gerät 
ist mit einem Schild an gut sichtbarer Stelle zu versehen, auf dem folgende Daten 
ersichtlich sind: 

Name und Sitz des Herstellers 
Typenbezeichnung 
Erzeugernummer 
Baujahr 

 
Pumpe 
 
Die Mindestleistung - gemessen im eingebauten Zustand - beträgt 5 l/min je Meter 
Arbeitsbreite bei der Flächenspritzung. Beim Bandspritzverfahren ist die Leistung der 
Bandbreite anzupassen. Bei hydraulischem Rührwerk ist zusätzlich für die Umwälzung 
folgender Volumenstrom nötig: 

bis 1.000 l  Nenninhalt 5 % des Behältervolumens /min. 
von 1.000 bis 2.000 l Nenninhalt 60 l/min 
über 2.000 l Nenninhalt 3 % des Behältervolumens/min. 

 
 
Beispiel: 
12 m Arbeitsbreite x 5 l/min = 60 l/min 
600 l Nenninhalt: 5% Behältervolumen = 30 l/min 
Mindestfördermenge = 90 l/min 
 
 
Diese Forderung kann von einer oder mehreren Pumpen erfüllt werden. 
 
Eine Sicherheitseinrichtung an der Pumpe oder Armatur muss den Betriebsdruck 
begrenzen. Ein pulsierender Förderstrom der Pumpe ist zu dämpfen. 
Am gut sichtbaren Typenschild muss ablesbar sein: 
 Maximale Pumpenfördermenge (l/min) 
 Maximaler Betriebsdruck (bar) 
 Maximale Drehzahl: Umdrehungen pro Minute (U/min). 
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Spritzflüssigkeitsbehälter 
 
Der Deckel der Füllöffnung muss gut schließen. Der Behälter muss einen Druckausgleich 
haben. Die Inhaltskontrolle muss vom Fahrersitz aus und von einer anderen Seite gut 
ablesbar sein. Die dauerhaften Skaleneinteilungen dürfen bei Geräten mit Behältern bis 
1.000 l Nennvolumen nicht mehr als 50 l je Teileinheit bzw. mit Behältern über 1.000 l 
Nennvolumen nicht mehr als 100 l je Teileinheit betragen und müssen eine Genauigkeit 
von ±5% aufweisen. Der Nenninhalt ist in Litern anzugeben. Dazu ist eine Übergröße von 
5% für die Schaumaufnahme vorzusehen. 
 
Das obligatorisch vorhandene Einfüllsieb muss eine Maschenweite von < 2 mm aufweisen 
und sein maximaler Abstand zur Einfüllöffnung darf höchstens 2 mm betragen. Bei 
sachgemäßer Beanspruchung darf es zu keiner Veränderung der Maschenweite kommen. 
Der am tiefsten Behälterpunkt gelegene Bodenauslass muss in waagrechter Stellung des 
Gerätes eine rasche, vollständige und von Bauteilen ungehinderte Entleerung des 
Behälters ermöglichen sowie ein Auffangen der Spritzflüssigkeit ermöglichen, ohne dass 
das Bedienungspersonal mit dieser in Berührung kommt. 
 
Die Einfüllöffnung muss so angeordnet sein, dass die Höhe vom Boden oder der Plattform 
für die Bedienungsperson nicht mehr als 150 cm beträgt. Der waagrechte Abstand 
zwischen dem Rand der Behälteröffnung und der Behälterkante darf nicht mehr als 30 cm 
betragen (Abb. 1). 
 
Wenn diese Anforderungen nicht eingehalten werden können, muss das Feldspritzgerät 
mit einer Einspülvorrichtung ausgerüstet sein, die für die Bedienungsperson innerhalb 
ihrer Erreichbarkeit liegt. 
 
Tabelle 2: Mindestmaße  für die Einfüllöffnung und das Einfüllsieb 
 

Nennvolumen des Behälters 
 

Durchmesser der Einfüllöffnung 
 

Siebtiefe 
 

bis 600 l mind. 20 cm mind. 20 cm 
über 600 l mind. 30 cm mind. 25 cm 

 
 
Abb 1: maximale Abstände für die Erreichbarkeit der Einfüllöffnung 
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Behälterfülleinrichtung 
 
Die eventuell vorhandene Behälterfülleinrichtung muss so konstruiert sein, dass ein 
Rückfluss in die Wasserentnahmestelle ausgeschlossen wird. 
 
Rührwerk 
 
Das Gerät muss mit einem Rührwerk ausgestattet sein, das bei einer Rührzeit von 10 
Minuten Konzentrationsabweichungen der Brühe von mehr als ±15% (gemessen beim 
Ausbringen über die Düsen) verhindert. Die Rührwirkung muss über den gesamten 
Behälterquerschnitt wirksam sein. Es muss eine gut sichtbare Umwälzung des 
Behälterinhaltes im Spritzbetrieb bei Zapfwellennenndrehzahl und halb gefülltem Behälter 
erzielt werden.  
Das Rührwerk muss abschaltbar sein. 
 
Siebe und Filter 
 
Das Gerät hat über Saug- und Druckfilter zu verfügen, die so stabil sein müssen, dass es 
unter normalen Betriebsbedingungen zu keiner Änderung der Maschenweite kommt. Die 
Filterflächen müssen auf das jeweilige Förderstromvolumen ausgelegt sein. Düsenfilter 
können vorhanden sein. 
 
Filter in den Armaturen müssen selbst- oder leichtreinigend und so angeordnet sein, dass 
etwaige Verstopfungen durch einen Druckabfall am Manometer sichtbar werden. Die 
Maschenweite muss kleiner als der kleinste Durchflussquerschnitt des kleinsten 
vorgesehenen Düsentyps sein. Bei Verwendung von Leitungs- und Düsenfiltern müssen 
die Leitungsfilter eine gleiche oder kleinere Maschenweite als die Düsenfilter aufweisen. 
Saug- und Druckfilter müssen leicht zugänglich und auch bei gefülltem Behälter schnell zu 
reinigen sein, ohne dass mehr Spritzflüssigkeit ausläuft, als sich gegebenenfalls im 
Filtergehäuse oder in der Saug- und Druckleitung befindet. 
 
Druckeinstellung und Armaturen 
 
Die Armaturen sind so anzuordnen, dass sie vom Fahrersitz aus bedient und kontrolliert 
werden können. Ein zentrales und abschnittweises Abschalten des Spritzbalkens muss 
möglich sein. Die zulässigen Abmessungen von Teilbreiten betragen maximal 6 m. Wenn 
erforderlich, muss jede Teilbreite getrennt benutzt werden können. Eine 
„Ausbringautomatik“, welche gewährleistet, dass beim Abweichen der Antriebsdrehzahl im 
Bereich von ± 10% von der Nenndrehzahl die Abweichung der Ausbringmenge je 
Flächeneinheit maximal ± 3 % beträgt, muss vorhanden sein. Ebenso muss eine 
Vorrichtung, welche beim Abschalten einer oder mehrerer Teilbreiten die Ausbringmenge 
der vorhandenen Teilbreiten nicht verändert, vorhanden sein. 
 
Die Druckregelarmatur muss eine stufenlose Druckeinstellung bis zum maximalen 
Betriebsdruck mit einer Genauigkeit der Förderleistung von ± 10% gewährleisten. Ein 
gedämpftes Manometer der Güteklasse von mindestens 2,5 mit einem 
Mindestdurchmesser von 60 mm muss vorhanden sein. Die Skaleneinteilung muss dem 
optimalen Druckbereich der verwendeten Düsen angepasst sein.  
Der Skalenbereich muss für den Druckbereich von 0 bis 5 bar auf mindestens 0,2 bar, für 
den Druckbereich von 5 bis 20 bar auf mindestens 1 bar und für den Druckbereich über 20 
bar auf 2 bar genau ablesbar sein.  
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Spritzgestänge 
 
Der Spritzbalken mit den Düsen muss bis mindestens 150 cm über dem Boden (von der 
Düsenunterkante gemessen) höhenverstellbar sein. In keiner Höhenstellung dürfen 
Geräteteile von der Spritzflüssigkeit getroffen werden. Der Mindestabstand zwischen Düse 
und Zielfläche muss der Düsenausstattung entsprechen. Bei Feldspritzgeräten, die in 
Kulturen eingesetzt werden, die höher als 1 m sind, muss die Höhenverstellung so 
regulierbar sein, dass zwischen den Düsen und der Zielfläche ein entsprechender Abstand 
vorhanden ist. 
 
Spritzgestänge mit einer Arbeitsbreite von mehr als 13 m müssen sich unabhängig von 
den Bewegungen des Spritzgerätes bewegen können, um eine Führung parallel zum 
Boden zu ermöglichen (z. B. Pendelaufhängung). 
 
Bei Spritzgeräten, welche auch in Hanglagen zum Fahren in der Schichtenlinie eingesetzt 
werden (Fahren quer zum Hang), müssen sich die Spritzgestänge ebenfalls, unabhängig 
von den Bewegungen des Spritzgerätes, bewegen können, so dass eine Führung parallel 
zum Boden möglich ist (z. B. Pendelaufhängung mit geeigneter Hanganpassung). Dies 
bezieht sich jedoch nur auf gänzlich oder symmetrisch nur zum Teil ausgeklappte 
Gestänge mit einer Einsatzbreite von mehr als 13 m.  
 
Spritzgestänge müssen Hindernissen, welche sich von der Spurmitte aus gemessen in 
einer Entfernung von 90 – 100% der halben Arbeitsbreite befinden, nach vorne und hinten 
ausweichen können und nach kurzer Zeit wieder in ihre Ausgangslage zurückkehren (Abb. 
2). 

 
 
Abb.2: Ausweichmöglichkeiten des Spritzgestänges 
 
Leitungen und Schläuche 
 
Der Querschnitt der Leitungen ist so zu bemessen, dass ein Druckabfall zwischen 
Manometer und der am weitesten entfernten Düse (bei Prüfung mit Wasser) 10% des 
Nennwertes am Manometer nicht überschreitet. 
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Düsen 
 
Die Durchflussmenge der Einzeldüse darf nicht mehr als ±5 % vom Mittelwert abweichen. 
Die Abweichung  im Verband darf nicht höher als ± 15% vom Mittelwert sein. Eine 
geeignete Einrichtung, die das Auslaufen der Spritzflüssigkeit über die Düse verhindert, 
wenn die Zufuhr der Spritzflüssigkeit abgeschaltet ist, muss vorhanden sein. Ab 10 m 
Arbeitsbreite müssen die Enddüsen gegen Bodenkontakte (z. B. mit Abstandhaltern) 
geschützt sein.  
 
Zusatzausrüstungen 
 
Sämtliche Zusatzausrüstungen dürfen die Funktion der Mindestausstattung einer 
Feldspritze nicht beeinträchtigen. 
 
Frischwasserbehälter 
 
Spritzgeräte müssen mit einem Frischwasserbehälter mit mindestens 15 l Inhalt für die 
Bedienungsperson ausgerüstet sein. Dieser Behälter muss von den anderen 
flüssigkeitsführenden Teilen des Gerätes völlig getrennt und mit einem Hahn versehen 
sein, der geöffnet werden kann, ohne ständig betätigt zu werden. 
 
Wassertank 
 
Ein Wassertank zur Reinigung des flüssigkeitsführenden Systems des Gerätes und zur 
Verdünnung der Restmenge im Spritzflüssigkeitsbehälter muss vorhanden sein. Dieser 
Tank darf nicht mit dem Frischwasserbehälter für die Bedienungsperson kombiniert sein. 
Sein Inhalt muss mindestens das Zehnfache der zu verdünnenden Restmenge betragen. 
Die zu verdünnende Restmenge ist jene Menge, welche beim ordnungsgemäßen 
Spritzbetrieb nicht mehr mit dem bestimmungsgemäßen Arbeitsdruck über die Düsen 
ausgebracht werden kann und somit im Spritzflüssigkeitsbehälter verbleibt. Diese 
Restmenge im Spritzflüssigkeitsbehälter muss in der Bedienungsanleitung angegeben 
werden.  
 
Der Wassertank muss so an das Gerät angeschlossen werden, dass ein Spülen des 
flüssigkeitsführenden Systems bei vollem oder teilweise gefülltem Spritz-
flüssigkeitsbehälter ohne Konzentrationsveränderung der in ihm enthaltenen 
Spritzflüssigkeit möglich ist.  
 
Auch das Verdünnen der obengenannten Restmenge im Spritzbehälter muss möglich 
sein. In der Gebrauchsanleitung ist die Durchführung der Systemspülung und die der 
Verdünnung der Restmenge anzuführen. 
 
Bedienungsanleitung 
 
Dem Gerät ist eine klare und verständliche Bedienungs- und Wartungsanleitung in 
deutscher Sprache beizugeben, anhand welcher der Anwender sämtliche 
Gerätefunktionen nachvollziehen kann. Dieses Handbuch muss sich auf den jeweiligen 
Gerätetyp beziehen und darf nicht als allgemeines Handbuch für alle Typen von 
Feldspritzen ausgeführt sein. Hinweise zum Schutz des Anwenders sind aufzunehmen. 
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Schutz- und Sicherheitsvorschriften 
 
Die Geräte müssen der Maschinen-Sicherheitsverordnung (BGBl. Nr. 306/1994) in der 
geltenden Fassung und den jeweils gültigen Sicherheitsnormen (z. B. ÖNORM EN 907 
„Land- und Forstmaschinen Spritz- und Sprühgeräte zum Ausbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und flüssigen Düngemitteln Sicherheit“) entsprechen. 
 
Zusätzliche Anforderungen an Bandspritzgeräte 
 
Bodenabstützungen: 
Bodenabstützungen müssen wie folgt vorgesehen sein: 
Bei Arbeitsbreiten von > 2 m und < 5 m: Zusätzliche Bodenabstützungen auf jeder Seite 
(z. B. durch Räder) 
Bei Arbeitsbreiten von > 5 m: Jeweils eine Bodenabstützung pro 1,5 m – Abschnitt 
 
Düsen: 
Die Düsen müssen so angebracht sein, dass sie Bodenunebenheiten parallel und 
unabhängig von senkrechten Bewegungen der Maschine, an der sie befestigt sind, folgen 
können. Die Arbeitshöhe der Düsen muss stufenlos eingestellt werden können. Die 
Ausrichtung (Neigung) der Düsen muss in der waagrechten Ebene verändert werden 
können, um beispielsweise die Einstellung der Streifenbreite zu ermöglichen. 
Einstellhilfen, wie z. B. Markierungen, Arretierungen oder Anschläge, müssen vorgesehen 
sein. Die Richtung des Spritz- und Sprühstrahls muss der Neigung der Zielfläche 
(Dammseiten) angepasst werden können. Jede einzelne Düse muss abgeschaltet werden 
können. 
 
Verteilungsgenauigkeit: 
Die Gleichmäßigkeit der Querverteilung je Streifen wird auf einem 2,5 cm-Rinnenprüfstand 
gemessen. Für festgelegte Druckbereiche darf die Abweichung nicht mehr als 30 % vom 
Mittelwert je Streifen betragen. An beiden Seiten des Streifens bleibt eine Rinne bei der 
Berechnung des Mittelwertes unberücksichtigt. 
 
Anmerkung: 
Der Abstand zwischen den Düsen und dem Prüfstand soll so eingeteilt werden, dass eine 
Streifenbreite von 20 bis 30 cm erreicht wird. Spritzstrahl und Prüfstand müssen 
rechtwinkelig zueinander ausgerichtet sein. Die bei der Prüfung behandelten Streifen 
müssen eindeutig festgelegt sein. Der Übergangsbereich auf jeder Seite des behandelten 
Streifens, in welchem die Aufwandmenge von 0 % auf 100 % ansteigt, darf maximal 50 
mm betragen. 
 
3. Richtlinien der Ö.A.I.P. für die Ausstattung und Funktion von  
    Gebläsespritzen (Sprühgeräten) 
 
Gültigkeitsbereich 
 
Diese Anforderungen gelten ab 1. November 2009 für alle Schlepperanbau-, Aufbau-, 
Anhänge- und selbstfahrenden Gebläsespritzen, welche im Obstbau, Weinbau oder 
ähnlichen Kulturen eingesetzt werden und sind Grundlage für die Vergabe des Ö.A.I.P.-
Gütezeichens. 
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Grundsätzliches zur Geräteausstattung 
 
Alle Geräteteile, die Sprühflüssigkeit führen, müssen korrosionsbeständig sein. Das Gerät 
ist mit einem Schild an gut sichtbarer Stelle zu versehen, auf dem folgende Daten 
ersichtlich sind: 
 Name und Sitz des Herstellers 
 Typenbezeichnung 
 Erzeugernummer 
 Baujahr 
 
Pumpe 
 
Am gut sichtbaren Typenschild der Pumpe muss ablesbar sein: 
 Maximale Pumpenfördermenge (l/min) 
 Maximaler Betriebsdruck (bar) 
 Maximale Drehzahl: Umdrehungen pro Minute (U/min) 
 
Die Pumpe muss bei einem entsprechenden Arbeitsdruck und einer entsprechenden 
Fahrgeschwindigkeit genügend Ausbring- und Rührleistung aufweisen. Die 
Mindestleistung, gemessen im eingebauten Zustand, kann aus der folgenden Formel 
errechnet oder den nachfolgenden Diagrammen 1 – 3 entnommen werden. 
 

       FvxRxQL +





=

600
 

 
L = Pumpenleistung in l/min. 
v = Fahrgeschwindigkeit in km/h 
R = Reihenweite in m 
Q = gewünschte Spritzflüssigkeitsmenge in l/ha 
F = erforderliche Rührleistung in l/min, entsprechend dem Fassvolumen  
            (5 % des Behältervolumens pro Minute bis 1000 l Behälterinhalt  
             60 l/min zwischen 1000 l und 2000 l Behälterinhalt 
             3 % des Behältervolumens über 2000 l Behälterinhalt )  
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1) Arbeitszeit in Abhängigkeit  der Fahrgeschwindigkeit
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2) Düsenaustoß in Abhängigkeit der Arbeitszeit
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Beispiel: 
max. Arbeitszeit  = 15 min 
max. Flüssigkeitsmenge = 800 l/ha 
        max. Düsenausstoß = 60 l/min 

 

Beispiel:  
max. Fahrgeschwindigkeit = 8 km/h 
max. Reihenweite = 5 m 
          max. Arbeitszeit = 15 min 
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3) Pumpenleistung in Abhängigkeit vom Düsenausstoß
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Die Auswahl der Mindestpumpenleistung liegt in der Verantwortung des Anwenders! 
 
Sprühflüssigkeitsbehälter 
 
Der Deckel der Füllöffnung muss gut schließen, der Behälter muss einen Druckausgleich 
haben. Die Inhaltskontrolle muss vom Fahrersitz aus und an einer weiteren Behälterseite 
gut ablesbar sein. Die dauerhaften Skaleneinteilungen dürfen bei Geräten mit Behältern 
bis 1000 l Nennvolumen nicht mehr als 50 l je Teileinheit, bzw. bei Behältern über 1000 l 
Nennvolumen nicht mehr als 100 l je Teileinheit betragen und müssen eine Genauigkeit 
von ± 5% aufweisen. Der Nenninhalt ist in Liter anzugeben. Dazu ist eine Übergröße von 5 
% für die Schaumaufnahme vorzusehen. Für die Füllöffnung und das Einfüllsieb gelten die 
in Tabelle 2 angeführten Maße. 
 
Das obligatorisch vorhandene Einfüllsieb muss eine Maschenweite von < 2 mm aufweisen 
und sein maximaler Abstand zur Einfüllöffnung darf höchstens 2 mm betragen. Bei 
sachgemäßer Beanspruchung darf es zu keiner Veränderung der Maschenweite kommen. 
 
Der am tiefsten Behälterpunkt gelegene Bodenauslass muss in waagrechter Stellung des 
Gerätes eine rasche, vollständige und von Bauteilen ungehinderte Entleerung des 
Behälters gewährleisten, ohne dass das Bedienungspersonal mit dieser in Berührung 
kommt. 
 
Die Einfüllöffnung muss so angeordnet sein, dass die Höhe vom Boden oder der Plattform 
für die Bedienungsperson nicht mehr als 1.500 mm beträgt. Der waagrechte Abstand 
zwischen dem Rand der Behälteröffnung und der Behälterkante darf nicht mehr als 300 
mm betragen (Abb. 1). Wenn dies nicht eingehalten werden kann, muss das 

Beispiel:  
max. Düsenausstoß = 60 l/min  
Behältergröße = 500 l  
        Pumpenleistung = 85 l/min  
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Gebläsespritz- oder Sprühgerät mit einer Einspülvorrichtung ausgerüstet sein, die für die 
Bedienungsperson innerhalb ihrer Erreichbarkeit liegt.  
 
Beim Ansaugen der Spritzflüssigkeit aus dem Behälter muss durch eine Vorrichtung eine 
Luftzumischung vermieden werden. 
 
Geräte, die in Hanglagen bis zu 45 % Neigung eingesetzt werden, müssen über die 
Pumpe sowohl in der Schichten- als auch in der Falllinie vollständig entleert werden 
können. 
 
Behälterfülleinrichtung 
 
Die eventuell vorhandene Behälterfülleinrichtung muss so konstruiert sein, dass ein 
Rückfluss in die Wasserentnahmestelle ausgeschlossen wird. 
 
Rührwerk 
 
Das Gerät muss mit einem Rührwerk ausgestattet sein, das bei einer Rührzeit von 10 
Minuten Konzentrationsabweichungen der Brühe von mehr als ± 15% (gemessen beim 
Ausbringen über die Düsen) verhindert. Die Rührwirkung muss über den gesamten 
Behälterquerschnitt wirksam sein. Es muss eine gut sichtbare Umwälzung des 
Behälterinhaltes im Spritzbetrieb bei Zapfwellennenndrehzahl und halb gefülltem Behälter 
erzielt werden.  
Das Rührwerk muss abschaltbar sein. 
 
Siebe und Filter 
 
Das Gerät hat über Saug- und Druckfilter zu verfügen, die so stabil sein müssen, dass es 
unter normalen Betriebsbedingungen zu keiner Änderung der Maschenweite kommt. Die 
Filterflächen müssen auf das jeweilige Förderstromvolumen ausgelegt sein. Düsenfilter 
können vorhanden sein. 
 
Filter in den Armaturen müssen selbst- oder leichtreinigend und so angeordnet sein, dass 
etwaige Filterverstopfungen durch einen Druckabfall am Manometer sichtbar werden. Die 
Maschenweite muss kleiner als der kleinste Durchflussquerschnitt des kleinsten 
vorgesehenen Düsentyps sein. Bei Verwendung von Leitungs- und Düsenfiltern müssen 
die Leitungsfilter eine gleiche oder kleinere Maschenweite als die Düsenfilter aufweisen. 
Saug- und Druckfilter müssen leicht zugänglich und auch bei gefülltem Behälter schnell zu 
reinigen sein, ohne dass mehr Spritzflüssigkeit ausläuft, als sich gegebenenfalls im 
Filtergehäuse oder in der Saug- und Druckleitung befindet. Der Druckfilter soll so nah wie 
möglich vor den Düsen angebracht werden. 
 
Druckeinstellung und Armaturen 
 
Die Armaturen sind so anzuordnen, dass sie vom Fahrersitz aus bedient und kontrolliert 
werden können. Ein zentrales und seitenweises Ab- und Zuschalten der 
Spritzflüssigkeitszufuhr zu den Düsen muss möglich sein. Die Druckregelarmatur muss 
eine stufenlose Druckeinstellung bis zum maximalen Betriebsdruck mit einer Genauigkeit 
der Förderleistung von ± 10% gewährleisten. Ein gedämpftes Manometer der Güteklasse 
von mindestens 2,5 mit einem Mindestdurchmesser von 60 mm und eine Skalenteilung 
von maximal 0,2 bar für Arbeitsdrücke von 0 bis 5 bar, 1 bar für Arbeitsdrücke zwischen 5 
und 20 bar und 2 bar für Arbeitsdrücke über 20 bar. Der Druckbereich des Manometers 
muss dem Höchstdruck der Pumpe entsprechen. 
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Gebläse 
 
Die vom Gebläse erzeugte maximale Luftgeschwindigkeit muss links und rechts vom 
Gebläse im Abstand von 1,5 m von der Gebläsemitte symmetrisch rechteckig verteilt sein. 
Das Gebläse muss abschaltbar sein und der Trägerluftstrom durch geeignete 
Einrichtungen, z. B. durch Luftleitbleche nach oben und unten hin begrenzbar sein. Die 
links- und rechtsseitig vom Gebläse ausgebrachten Spritzflüssigkeitsmengen dürfen keine 
größere Abweichung als ± 10 % vom Mittelwert der ausgebrachten Gesamtmenge 
aufweisen. 
 
Die Verteilung der Gebläseluft (Luftfördermenge) muss in Höhe der Kultur links und rechts 
gleich sein (Messabstand von Gebläsemitte 1,5 m) 
 
Soll – Verteilung der Gebläseluft 

 
(Auf diese Soll-Verteilung der Gebläseluft ist beim Kauf einer Gebläsespritze besonders zu 
achten!) 

 
Sollverteilung Vor der Einstellung Nach der Einstellung 

 
 
 

Abb. 3: Beispiel einer Soll-Verteilung am Vertikalprüfstand für eine 3,5 m hohe Spindelanlage  
 
Düsen 
 
Die Düsen müssen einzeln abschaltbar und in die gewünschte Strahlrichtung verstellbar 
sein. Die Durchflussmenge der Einzeldüse darf nicht mehr als ± 10% vom Mittelwert 
abweichen. Eine Anpassung an die Erziehungsform (Laubwand) muss möglich sein. 
Geeignete Einrichtungen, die das Auslaufen der Spritzflüssigkeit verhindern, wenn die 
Zufuhr der Spritzflüssigkeit abgeschaltet ist, müssen vorhanden sein. 
 
Zusatzausrüstungen 
 
Sämtliche Zusatzausrüstungen dürfen die Funktion der Mindestausstattung eines 
Sprühgerätes nicht beeinträchtigen. 
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Frischwasserbehälter 
 
Sprühgeräte müssen mit einem Frischwasserbehälter mit mindestens 15 l Inhalt für die 
Bedienungsperson ausgerüstet sein. Dieser Behälter muss von den anderen 
flüssigkeitsführenden Teilen des Gerätes völlig getrennt und mit einem Hahn versehen 
sein, der geöffnet werden kann, ohne ständig betätigt zu werden. 
 
Wassertank 
 
Ein Wassertank zur Reinigung des flüssigkeitsführenden Systems des Gerätes und zur 
Verdünnung der Restmenge im Spritzflüssigkeitsbehälter muss vorhanden sein. Dieser 
Tank darf nicht mit dem Frischwasserbehälter für die Bedienungsperson kombiniert sein. 
Sein Inhalt muss mindestens das Zehnfache der zu verdünnenden Restmenge betragen. 
Die zu verdünnende Restmenge ist jene Menge, welche beim ordnungsgemäßen Spritz- 
oder Sprühbetrieb nicht mehr mit dem bestimmungsgemäßen Arbeitsdruck über die Düsen 
ausgebracht werden kann und somit im Flüssigkeitsbehälter verbleibt. Diese Restmenge 
im Flüssigkeitsbehälter muss in der Bedienungsanleitung angegeben werden. 
 
Der Wassertank muss so an das Gerät angeschlossen werden, dass ein Spülen des 
flüssigkeitsführenden Systems bei vollem oder teilweise gefülltem Spritzflüssigkeits-
behälter ohne Konzentrationsveränderung der in ihm enthaltenen Spritzflüssigkeit  möglich 
ist. Auch das Verdünnen der obengenannten Restmenge im Spritzbehälter muss möglich 
sein. In der Gebrauchsanleitung ist die Durchführung der Systemspülung und die der 
Verdünnung der Restmenge anzuführen. 
 
Bedienungsanleitung 
 
Dem Gerät ist eine klare und verständliche Bedienungs- und Wartungsanleitung in 
deutscher Sprache beizugeben, anhand welcher der Anwender sämtliche 
Gerätefunktionen nachvollziehen kann. Dieses Handbuch muss sich auf den jeweiligen 
Gerätetyp beziehen und darf nicht als allgemeines Handbuch für alle Typen von 
Sprühgeräten ausgeführt sein. Hinweise zum Schutz des Anwenders sind aufzunehmen. 
 
Schutz- und Sicherheitsvorschriften 
 
Die Geräte müssen der Maschinen - Sicherheitsverordnung (BGBl. Nr. 306/1994) in der 
geltenden Fassung und den jeweils gültigen Sicherheitsnormen (z.B. ÖNORM EN 907 
„Land- und Forstmaschinen Spritz- und Sprühgeräte zum Ausbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und flüssigen Düngemitteln Sicherheit“) entsprechen. 
 
4. Abdriftmindernde Pflanzenschutzgeräte und –geräteteile 
 
Am 10. Juli 2001 wurde der Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „Risikomindernde Anwendungsbedingungen für 
Gewässerorganismen (Nichtzielorganismen) durch abdriftmindernde Pflanzenschutzgeräte 
und –geräteteile und sonstige abdriftmindernde Maßnahmen – Abstandsauflagen zu 
Oberflächengewässern“ veröffentlicht. Nähere Angaben hierüber können auf folgenden 
Internetseiten abgerufen werden: www.oeaip.at, http://blt.josephinum.at/, www.ages.at.  
 
Bereits seit 1991 werden in Österreich zum Schutz von Gewässerorganismen 
Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern im Rahmen der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln festgelegt. Diese Mindestabstände, als „Regelabstände“ 
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bezeichnet, sind abhängig von der Ökotoxizität und dem Abbauverhalten der 
Pflanzenschutzmittel sowie von der ausgebrachten Menge und der jeweiligen Kultur, für 
die sie zugelassen sind. Die Abstände müssen auf der Handelspackung in Form der 
vorgeschriebenen Kennzeichnung angegeben werden. 
 
Die Festlegung dieses Mindestabstandes zu Oberflächengewässern erfolgt auf Basis einer 
bestimmten Standardanwendungssituation unter Zugrundelegung realistisch ungünstiger 
Bedingungen.  
 
Durch Verwendung abdriftmindernder Geräte kann der Regelabstand verringert werden. 
Die in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte angeführten Geräte müssen 
ordnungsgemäß ausgestattet und funktionstüchtig sein. Gerätetypen, die das Gütezeichen 
der Ö.A.I.P. tragen, gelten als funktionstüchtig.  
 
Für den Feld-, Obst-, Wein-, Hopfen- und Gartenbau stehen abdriftmindernde Geräte zur 
Verfügung. Auf Grund ihrer Ausstattung werden sie in drei Abdriftminderungs-klassen von 
50 %, 75 % und 90 % eingeteilt. Ohne Verwendung von abdrift-mindernden 
Pflanzenschutzgeräten bzw. –geräteteilen ist der vorgeschriebene Regelabstand 
(entspricht der Abdriftminderungsklasse von 0 %) einzuhalten. 
 
Ältere, aber noch funktionstüchtige Geräte können mit abdriftmindernden Geräteteilen, wie 
Düsen, Abschirmvorrichtungen usw. ausgerüstet werden, so dass auch sie 
abdriftmindernde Eigenschaften erlangen und somit als „abdriftmindernde Geräte“ 
eingesetzt werden können. Die Geräte müssen sachkundig bedient werden. Die 
Verwendungsbestimmungen, wie sie in der Liste der abdriftmindernden 
Pflanzenschutzgeräte und -geräteteile angeführt sind und auch spezielle 
Gebrauchsanleitungen, sind einzuhalten. Zu den Verwendungsbestimmungen zählen z. B. 
die Einhaltung eines bestimmten Druckes, einer bestimmten maximalen 
Fahrgeschwindigkeit, die Führung der Düsen im richtigen Bodenabstand, das Sprühen 
und Spritzen nur in einer Richtung sowie das Abschalten bzw. Abdecken des 
Trägerluftstromes, der halbseitig vom Traktorsitz aus zu betätigen sein soll. 
 
5. Abdriftmindernde Sägeräte zur Ausbringung von insektizid-gebeiztem  
       Saatgut 
 
Die Ausbringung von gegen Maiswurzelbohrer gebeiztem Saatgut mittels pneumatischen 
Sägeräten hat im Jahr 2008 in Deutschland zu massiven Schäden an Bienenvölkern 
geführt. Beizmittelabrieb gelangte beim Sävorgang auf blühende Kulturen und die Bienen 
trugen den Beizstaub in den Stock ein und vergifteten damit ihre Brut. Durch eine 
Zusatzeinrichtung, die das Entweichen des Beizstaubes in die Luft vermindert, erlangen 
die mit Unterdruck arbeitenden Sägeräte eine Abdriftminderung von 90 %. In der Liste der 
abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte scheinen auch künftig die Sägeräte auf, die eine 
Abdriftminderung von 90% aufweisen. Mechanische oder mit Überdruck arbeitende 
Sägeräte stellen keine Abdriftgefährdung dar. 
 
Bezüglich der Särillenbehandlung und der Granulatunterfußapplikation gegen 
Maiswurzelbohrer wurden im Rahmen der Versuche des Amtes der NÖ Landesregierung 
gute Ergebnisse erzielt, weshalb diese Applikationsverfahren künftig in der Praxis eine 
größere Rolle spielen dürften. 
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6. Das Gütezeichen für Pflanzenschutzgeräte 
 
Pflanzenschutzmittel müssen eingehend geprüft und zugelassen werden, bevor sie in der 
Land- und Forstwirtschaft verwendet werden dürfen. Bei Pflanzenschutzgeräten ist dies 
nicht der Fall. Sie können derzeit ohne Prüfung und Zulassung in den Handel gebracht 
werden, obwohl die Wirkung und das Verhalten der ausgebrachten Pflanzenschutzmittel 
weitgehend von der Art der Applikation abhängig sind. Nur technisch einwandfrei 
ausgerüstete Geräte und deren richtige Bedienung ermöglichen eine gezielte und 
umweltschonende Anwendung der Pflanzenschutzmittel. 
 
Wie erlangt ein Gerät das Gütezeichen? 
 
Die Hersteller oder Vertriebsfirmen von Pflanzenschutzgeräten beantragen bei der 
Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz  (Ö.A.I.P.), Wiedner 
Hauptstraße 63, 1045 Wien (Wirtschaftskammer Österreich), für einen bestimmten 
Gerätetyp die Verleihung des Gütezeichens.  
 
Dazu muss vom Antragsteller die Gerätebeschreibung in Form eines Erklärungsverfahrens 
vorgelegt werden. Die Unterlagen sind auf der Homepage der Ö.A.I.P. (www.oeaip.at) 
abrufbar bzw. können auf Anfrage zugesandt werden. Eine Kommission der 
Arbeitsgemeinschaft führt die Prüfung der Unterlagen durch. Wenn notwendig, wird eine 
Sicht- und Funktionsprüfung durchgeführt.  
 
Ist die Prüfung positiv verlaufen, dann wird dem Antragsteller für den vorgestellten 
Gerätetyp das Gütezeichen mit einer bestimmten Genehmigungsnummer für 10 Jahre 
verliehen. 

         
 
Abb.4: Das alte Gütezeichen, das bis 
Ende 1995 gültig war 

Abb.5:Das neue Gütezeichen, das seit 
1996 vergeben wird und ab dem 
Zeitpunkt der Vergabe 10 Jahre 
Gültigkeit besitzt 
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Wie erlangt ein Gerät die Eintragung in die Liste der abdriftmindernden Geräte? 
 
Das Gerät ist bei der Österr. Arbeitsgemeinschaft zur Überprüfung anzumelden. Eine 
autorisierte Prüfinstanz führt die Prüfung durch und beurkundet das Prüfergebnis. Ein 
positives Prüfergebnis ist die Voraussetzung für die Aufnahme des Gerätes in die Liste der 
abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte. 
 
Was bedeutet das Gütezeichen für den Praktiker? 
 
Feldspritzgeräte und Sprühgeräte weisen heute vielfach einen so hohen Standard auf, 
dass sie von den Land- und Forstwirten nicht ohne besondere Vorkenntnisse oder 
besonderes Fachwissen beurteilt werden können. Man spricht häufig auch nicht mehr von 
Feldspritzgeräten und Sprühgeräten, sondern von Maschinen. Es erscheint daher 
notwendig, die Qualität und entsprechende Ausstattung der Geräte durch ein Gütezeichen 
zu dokumentieren. Wenn ein Gerät ein Gütezeichen besitzt, kann der 
Pflanzenschutztreibende dieses ohne Vorbehalt kaufen und verwenden, da es dem Stand 
der Technik entspricht und bei richtiger Bedienung eine sachgerechte Ausbringung der 
Pflanzenschutzmittel ermöglicht. Dies muss aber nicht für alle Pflanzenschutzgeräte 
gelten. Da kein gesetzlicher Zwang zur Prüfung besteht, können nämlich auch Geräte in 
den Verkehr gelangen, die nicht dem Stand der Technik entsprechen und daher auch 
keinen gezielten, integrierten Pflanzenschutz gewährleisten können. Der vorsichtige 
Käufer soll sich daher beim Kauf die Frage stellen, ob das Gerät ein Ö.A.I.P.-Gütezeichen 
besitzt.  
 
Welche Kontrollmaßnahmen verhindern eine missbräuchliche Verwendung des 
Gütezeichens? 
 
Ein Sprichwort sagt, ein Gesetz ist so gut, wie die Kontrolle seiner Einhaltung. Die erlaubte 
Verwendung des Gütezeichens wird auf zweierlei Weise überprüft.  
 
Da das Register der Pflanzenschutzgeräte mit Gütezeichen (siehe Kapitel 7 u. 8) im 
Internet und in der Fachpresse veröffentlicht wird, ist den Herstellern und Vertriebsfirmen 
bekannt, welche Gerätetypen ein Gütezeichen tragen dürfen und sie werden sofort 
reklamieren, wenn ein Mitbewerber das Gütezeichen missbräuchlich verwendet. Die 
Ö.A.I.P. hat außerdem eine Kontrollkommission eingerichtet, welche die ordnungsgemäße 
Verwendung des Gütezeichens ständig überwacht. Somit wird sichergestellt, dass der 
Käufer dem Gütezeichen vertrauen kann. 
 
Warum nur Geräte mit Gütezeichen verwenden? 
 

 Geräte mit Gütezeichen ermöglichen eine exakte Dosierung. Diese ist Voraussetzung 
dafür, dass die erwünschte Wirkung gegen Schädlinge, Krankheiten und Unkräuter 
eintritt, keine zu hohen Rückstände in pflanzlichen Ernteprodukten verbleiben und die 
Umwelt durch Abdrift nicht unnötig belastet wird. 

 
 Bei der periodisch wiederkehrenden Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten (siehe 

Kapitel 7) werden solche, die das Gütezeichen tragen, anstandslos die Kontrolle 
überstehen, vorausgesetzt, dass Wartungsarbeiten und Reparaturen, deren 
Notwendigkeit sich auf Grund ihres Einsatzes ergeben hat (z. B. Verschleiß bei den 
Düsen, Einstellung der Düsen), durchgeführt worden sind. Die Richtlinien für die 
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Geräteausstattung und -funktion für die Vergabe des Gütezeichens entsprechen 
nämlich weitgehend jenen für die periodische Kontrolle. 

 
 Auf Grund des verstärkten Umweltbewusstseins kam es in letzter Zeit vermehrt zu 

Besitzstörungs- und Unterlassungsklagen, weil angeblich die Immission durch 
unsachgemäße und fahrlässige Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln im Bereich von 
Siedlungen das ortsübliche Ausmaß überschritten hat. In allen Fällen musste der 
Pflanzenschutztreibende nachweisen, dass er ein dem Stand der Technik 
entsprechend ausgerüstetes Gerät verwendet und bedient hatte. Die Verwendung 
eines Gerätes mit Gütezeichen erleichtert diesen Nachweis. 

 
 Förderungsmaßnahmen in der integrierten Pflanzenproduktion (ÖPUL) werden nicht 

nur an die Verwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel, sondern auch an die 
Verwendung einwandfrei funktionierender und periodisch überprüfter Geräte 
gebunden. Neue Geräte mit Gütezeichen ÖAIP gelten für den Zeitraum von 3 Jahren 
ab Kaufdatum als geprüft. Es wird daher empfohlen, Pflanzenschutzgeräte mit 
Gütezeichen zu verwenden. 

 
7. Die periodisch wiederkehrende Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten, die für 
ÖPUL-Maßnahmen in Verwendung stehen 
 
7.1 Derzeitige Situation in Österreich 
 
Die dreijährige periodische Überprüfung im Rahmen des ÖPUL 2007 gilt für Spritz- und 
Sprühgeräte, die in folgenden Bereichen eingesetzt werden: 

• Biologische Wirtschaftsweise IP (Integrierter Pflanzenschutz) Obst und IP Weinbau 
• umweltgerechte Bewirtschaftung von Acker- und Grünlandflächen, wenn das Gerät 

eingesetzt wird in Kartoffeln, Rüben, Gemüse (inkl. Ölkürbis), Erdbeere, Heil- und 
Gewürzpflanzen, Alternativkulturen und Saatgutvermehrungen sowie Zierpflanzen 
und Baumschulen. 

 
Die Überprüfung auf Funktionstüchtigkeit im Rahmen von ÖPUL ist durch eine vom 
Lebensministerium autorisierte Werkstätte durchzuführen. Diese Adressen sind auf der 
Homepage der Bundesanstalt für Landtechnik Wieselburg (BLT)  unter 
http://blt.josephinum.at abrufbar. 
 
Neugeräte mit Gütezeichen der Österr. Arbeitsgemeinschaft für Integrierten 
Pflanzenschutz (ÖAIP), die innerhalb des Verpflichtungszeitraumes für ÖPUL gekauft 
wurden, müssen nach spätestens drei Jahren ab Kaufdatum (bezogen auf das 
Kalenderjahr) für ÖPUL überprüft sein. 
 
Übergibt der Verkäufer beim Kauf eines gebrauchten Gerätes kein Prüfprotokoll, ist es 
ratsam, die ÖPUL-Geräteprüfung möglichst rasch nachzuholen. 
 
Maschinen und Geräte, die noch nie oder vor Verpflichtungsbeginn im ÖPUL überprüft 
wurden bzw. Neugeräte ohne ÖAIP-Gütezeichen, müssen bis spätestens 31. Dezember 
des dritten Verpflichtungsjahres überprüft sein. 
 
Ist die termingerechte Kontrolle bei einer autorisierten Stelle nicht möglich, dann kann die 
Agrarmarkt Austria (AMA) auf begründetes Ansuchen des Förderungswerbers (ÖPUL) 
eine einmalige Terminerstreckung von drei Monaten festlegen. 
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Grundsätzlich sind derzeit 2 Kontrollvorgänge möglich, die sich in ihrem Umfang 
wesentlich unterscheiden, und zwar: 
a) Eine umfangreichere periodische Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten. Es sind die im 

Kontrollblatt für eine umfangreiche Kontrolle von Feldspritz- und Sprühgeräten nach 
den Richtlinien der ÖAIP vorgesehenen Sicht- und Funktionsprüfungen vorzunehmen. 

 
b) Eine angepasste periodische Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten als Voraussetzung 

für die Inanspruchnahme von Förderungsmitteln im Rahmen der ÖPUL 2007 - 
Programme. Die Prüfung hat jedes 3. Jahr zu erfolgen. Es ist eine anhand des 
Kontrollblattes für Flächendosiergeräte (Feldspritzen) oder Raumdosiergeräte (Spritz- 
und Sprühgeräte) nicht so umfangreiche Überprüfung nach den Prüfungsanleitungen 
des BMLFUW durchzuführen. Die autorisierten Werkstätten können eine Prüfplakette 
„Pickerl“ vergeben (Abb. 6) 

 

 
 
Abb.6: Die Prüfplakette „Pickerl“ des BLMFUW, die für die periodisch wiederkehrende 
Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten im Rahmen von ÖPUL 2007 vergeben wird. Das 
Datum der Prüfung wird markiert. 
 
Die fachlichen Unterlagen für die periodische Kontrolle bestehen aus drei Teilen: 
 

 Empfehlungen für die Anerkennung (Autorisierung) von Betrieben zur Durchführung 
der Gerätekontrolle  

 Einrichtungen für die Gerätekontrolle: 
 Feldspritzgeräte  
 Sprühgeräte für den Obst- und Weinbau  

 Kontrollblätter für Feldspritzgeräte  
 Sprühgeräte für den Obst- und Weinbau  
 
7.2 Empfehlungen für die Anerkennung (Autorisierung) von Betrieben zur  
       Durchführung der Gerätekontrolle  
 
(siehe Homepage der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für 
Landwirtschaft, Landtechnik und Lebensmitteltechnologie Francisco Josephinum in 
Wieselburg , FJ-BLT: http://blt.josephinum.at/) 
 



 

   

 

22

1. Betriebe und Institutionen können zur Durchführung von periodisch wiederkehrenden 
Kontrollen der Pflanzenschutzgeräte anerkannt (autorisiert) werden, wenn 

 gewährleistet ist, dass die Kontrollarbeiten von Personen durchgeführt werden, welche 
die erforderlichen fachlichen Kenntnisse besitzen und zuverlässig sind, 

 der Betrieb die für die Kontrollarbeiten notwendigen Einrichtungen besitzt und diese 
den Empfehlungen der jeweiligen Institution entsprechen. 

 
2. Seitens der zuständigen Institutionen werden/wird 

 Maßstäbe und Verfahren für den Nachweis der unter Punkt 1 genannten erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse festgelegt, 

 der Umfang der für die Kontrollarbeiten notwendigen Einrichtungen, wie unter Punkt 1 
angeführt, bestimmt, 

 eine Kontrollordnung erlassen, 
 Kontrollrichtlinien herausgegeben, 
 die Anerkennung für gewerbliche Betriebe ausgesprochen, 
 Anerkennungsschilder vergeben. 

 
3. Die anerkannten Kontrollbetriebe werden ermächtigt, gemäß der Kontrollordnung  
    der zuständigen Institutionen 

 Anerkennungsschilder zu führen, 
 Gerätekontrollen durchzuführen, 
 Prüfplaketten zu vergeben  

 
4. Für die Kontrolle können Gebühren erhoben werden. 
 
5 Die Kontrollbetriebe verpflichten sich, 

 während der ortsüblichen Geschäftszeit den Beauftragten der zuständigen Institutionen 
Zugang zu den Kontrolleinrichtungen und –arbeiten zu gestatten, 

 auf Verlangen den Kontrollablauf betreffende Auskünfte zu erteilen, 
 die Kontrollergebnisse vertraulich zu behandeln. 

 
6. Die Anerkennung als Kontrollbetrieb ist zurückzunehmen, wenn 

 eine der Voraussetzungen der Kontrollordnung fehlt, 
 der Betrieb seine Pflichten aus der Anerkennungsverordnung nicht erfüllt, 
 der Betrieb es beantragt. 

 
7. Die Kontrollbetriebe dürfen Prüfplaketten nur an solchen Pflanzenschutzgeräten 
anbringen, die den Richtlinien der jeweiligen Institution entsprechen. 
 
7.3 Einrichtungen zur Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten 
 
7.3.1 Feldspritzgeräte 
 
Geeigneter Platz: Windstiller Ort, z. B. geschlossene Halle mit waagrechter, befestigter 
Bodenfläche und vorschriftsmäßigem Wasserabfluss und/oder Recyclingsystem. 
 
Kontrollausrüstungen: 

a) Prüfeinrichtungen zur Messung der Querverteilung von Flächenspritzgeräten 
(Horizontalverteilungsprüfstand) 
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Zur Messung der Gleichmäßigkeit der Querverteilung ist ein Rinnenprüfstand zu 
verwenden, bei dem die Rinnenteilung 100 mm und die Rinnentiefe mindestens 80 mm, 
gemessen zwischen Oberkante und tiefster Stelle, beträgt. 
 
Der Rinnenprüfstand muss mindestens 12 m breit und 1,5 m tief sein. Die Rinnenteilung 
ist mit einer Genauigkeit von ± 2,5 mm einzuhalten. Die Einhaltung dieser Toleranz ist im 
aufgebauten Zustand jeweils vor Beginn der Kontrolle mittels geeigneter Hilfsmittel, z. B. 
einer Schablone, zu überprüfen. 

 
Die Messzylinder müssen von gleicher Art und Größe sein und ein Fassungsvermögen 
von mindestens 500 ml aufweisen. Die Skaleneinteilung darf maximal 10 ml betragen. Der 
Fehler darf nicht größer als 10 ml oder 2 % des Messwertes betragen. 
 
Prüfstände anderer Bauart können eingesetzt werden, wenn sie mindestens die gleiche 
Messgenauigkeit erzielen und die Messung eines 12 m breiten Gestänges in einem 
Durchgang erlauben. 
 

b) Prüfeinrichtungen zur Messung des bestimmungsgemäßen Arbeitsdruckes 
(z. B. Manotest) 
 

Prüfmanometer müssen einen Mindestdurchmesser von 100 mm aufweisen. Falls sie für 
die Messung mit einem Pflanzenschutzgerät gekoppelt werden, müssen sie gedämpft und 
mit einer Überdrucksicherung versehen sein. 
Messbereich, Skaleneinteilung und Genauigkeit richten sich nach dem Druckbereich der 
zu überprüfenden Manometer und sind der Tabelle 3 zu entnehmen. 
 
Tabelle 3: Anzeigegenauigkeit des Manometers 
 

Druckbereich 
 

Skaleneinteilung 
 

Genauigkeit 
 

erforderliche 
Güteklasse 

nach DIN 16005 

bei 
Skalenendwert 

von  
0-6 bar max. 0,1 bar 0,1 bar 1,6 

1,0 
0,6 

6 bar 
10 bar 
16 bar 

6-16 bar max. 0,2 bar 0,25 bar 1,6 
1,0 

16 bar 
25 bar 

> 16 bar max. 1,0 bar 1,0 bar 2,5 
1,6 
1,0 

40 bar 
60 bar 

100 bar 
 

c) Prüfeinrichtungen zur Feststellung der Pumpenfördermenge je Zeiteinheit bei 
verschiedenen Arbeitsdrücken und verschiedenen Drehzahlen 
(z. B. Quantitest) 
 

Der Fehler von Durchflussmessgeräten zur Prüfung von Pumpen darf nicht > 2 % des 
Messwertes sein. Zur Prüfung von Durchflussmessgeräten darf er nicht > 1,5 % des 
Messwertes sein. Der Messbereich muss an die Messaufgaben angepasst sein. Die 
Anzeige muss justierbar sein. Anschlussstücke für die verschiedenen Fabrikate von 
Pflanzenschutzgeräten sind bereitzuhalten. 
 

d) Prüfeinrichtungen zur Ermittlung von Fahrgeschwindigkeiten  
Beispielsweise 100-Meter-Teststrecke, Stoppuhr, Rollenprüfstand, u.a. 
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7.3.2 Sprühgeräte für den Obst- und Weinbau 
 
Geeigneter Platz: Windstiller Ort, z. B. geschlossene Halle mit waagrechter, befestigter 
Bodenfläche und vorschriftsmäßigem Wasserabfluss und/oder Recyclingsystem.  
 
Ausmaße des Prüfraumes: 
 
a) Obstbau:  
Die Höhe des Raumes muss mindestens das 1,5-fache der (Kronen-)Höhe der zu 
behandelnden Obstkulturen, jedoch eine Mindesthöhe von 5 m aufweisen. Die Raumtiefe 
muss in der Fahrtrichtung des zu überprüfenden Gerätes mindestens 10 m, die Breite in 
der seitlichen Ausblasrichtung des zu überprüfenden Gerätes mindestens die doppelte 
Reihenbreite der zu behandelnden Obstkultur, jedoch eine Mindestbreite von 10 m, 
betragen. 
 
b) Weinbau: 
Die Höhe des Raumes muss mindestens das 1,5-fache der (Laubwand-) Höhe der zu 
behandelnden Rebkulturen, jedoch eine Mindesthöhe von 4 m aufweisen. Die Raumtiefe 
muss in der Fahrtrichtung des zu überprüfenden Gerätes mindestens 10 m, die Breite in 
der seitlichen Ausblasrichtung des zu überprüfenden Gerätes mindestens die doppelte 
Reihenbreite der zu behandelnden Rebkultur, jedoch eine Mindestbreite von 7 m 
betragen. 
 
Kontrollausrüstungen: 
 
a) Prüfeinrichtungen zur Messung der vertikalen Verteilung der Spritzflüssigkeit: 
Beispielsweise ein Vertikalverteilungsprüfstand bei dem der Lamellenabstand möglichst 
gering, keinesfalls aber größer als 30 cm sein darf. 
 
b) Prüfeinrichtungen zur Messung des bestimmungsgemäßen Arbeitsdruckes 
        (z. B. Manotest) 
Die Prüfmanometer müssen einen Mindestdurchmesser von 100 mm aufweisen. Falls 
diese für die Messung direkt mit dem Pflanzenschutzgerät gekoppelt werden, müssen sie 
gedämpft und mit einer Überdrucksicherung versehen sein. 
Messbereich, Skaleneinteilung und Genauigkeit richten sich nach dem Druckbereich der 
zu überprüfenden Manometer und sind der Tabelle 5 zu entnehmen. 

 
c) Prüfeinrichtungen zur Feststellung der Pumpenfördermenge je Zeiteinheit bei 
verschiedenen Arbeitsdrücken und verschiedenen Drehzahlen (z. B. Quantitest) 
 
Der Fehler von Durchflussmessgeräten zur Prüfung von Pumpen darf  nicht > 2% des 
Messwertes sein. Zur Prüfung von Durchflussmessern darf er nicht > 1,5% des 
Messwertes sein. Der Messbereich muss an die Messaufgabe angepasst sein. Die 
Anzeige muss justierbar sein. Anschlussstücke für die verschiedenen 
Pflanzenschutzgerätefabrikate sind bereitzuhalten. 
 
d) Prüfeinrichtungen zur Feststellung des Ausstoßes einzelner Düsen bei verschiedenen 
Drücken (z. B. Einzeldüsenprüfstand) 

 
Der Flüssigkeitsausstoß der einzelnen Düsen muss in Messzylindern mit einem 
Messbereich von mindestens 2 l, einer Skaleneinteilung von max. 20 ml und einem Fehler 
von max. 20 ml verlustfrei aufgefangen werden können. 
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Die Anzahl der Messzylinder richtet sich nach dem zu überprüfenden Pflanzenschutzgerät. 
Hilfsmittel zur Prüfung des Düsenanstellwinkels müssen eine Genauigkeit von mindestens 
2 Grad aufweisen. 
 
Elektronische Prüfstände müssen mindestens die gleiche Genauigkeit aufweisen. 
 
e) Prüfeinrichtungen zur Ermittlung von Fahrgeschwindigkeiten 
    Beispielsweise 100-Meter-Teststrecke, Stoppuhr, Rollenprüfstand u.a. 
 
7.4 Kontrollblätter und Checklisten 
 
Derzeit gibt es zwei unterschiedliche Kontrollvorgänge, und zwar: 

 Umfangreichere Kontrolle zur Vergabe der Kontrollplakette „Pickerl“ nach den 
Richtlinien der ÖAIP und die 

 Angepasste Kontrolle im Rahmen des ÖPUL 2007, auf Grund der 
Prüfungsanleitung des BMLFUW. 

Auf den folgenden Seiten befinden sich Vorschläge für die entsprechenden Checklisten 
und Kontrollblätter 
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Checkliste für die Gebrauchtgerätekontrolle Feldspritzen 

 
 

Prüfkriterien für die Kontrolle nach Ö.A.I. P. 
 
 

Sachverhalt Anforderung Überprüfung Kriterien 

1. Antrieb Schutzeinrichtungen Sichtkontrolle Vollständiger, intakter Gelenkwellenschutz 

2. Pumpe Volumenstrom 
 
Druckschwankungen 
Druckbegrenzung 

Messung 
 
Sichtkontrolle 
Sichtkontrolle 

Volumenstrom bei  540 U/min und einer Belastung 
von 6 bar 
Keine sichtbaren Pulsationen 
Überdruckventil an Pumpe oder Armatur 

3. Rührwerk Umwälzung 
 
Abschaltung 

Funktionskontrolle 
 
Funktionskontrolle 

Sichtbare Umwälzung bei 540 U/min und 
halbgefülltem Behälter, Düsen in Betrieb, 
Kein Rückfluss, keine Umwälzung 

4. Behälter Dichtheit 
Sieb 
 
 
Druckausgleich 
Entleerung 

Sichtkontrolle 
 
 
 
Funktionskontrolle 
Funktionskontrolle 

Behälter und verschlossene Einfüllöffnung 
Sieb in der Einfüllöffnung 
Schutzgitter in Einspülvorrichtung (wenn 
vorhanden) 
Druckausgleich muss gewährleistet sein 
Ohne Werkzeug, auffangen möglich 

5. Armatur Anordnung 
Funktion 
Manometer Skalierung 
Manometer Genauigkeit 
Teilbreitenschaltung 

Funktionskontrolle 
Funktionskontrolle 
Sichtkontrolle 
Messung 
Funktionsprüfung 

Betätigung der Stellteile vom Fahrersitz aus. 
Ablesbarkeit vom Fahrersitz aus. 
 
0,2 bar im Arbeitsbereich der montierten Düsen 
Abweichung < 10 % 
Druckschwankungen von max. 10 % beim 
Abschalten einzelner und mehrerer Teilbreiten 

6. Leitung Dichtheit 
Verschleiß 
 

Funktionsprüfung 
Sichtprüfung 

Dichtheit  bei zulässigem Arbeitsdruck 
Keine Knick- und Scheuerstellen, die die 
Gewebeeinlagen sichtbar machen 

7. Filter Saugfilter 
 
 
Druckfilter 

Sichtprüfung 
 
 
Sichtprüfung 

Reinigungsmöglichkeit  bei gefülltem Tank ohne 
Abfließen von Brühe aus dem Tank, keine 
Beschädigungen 
Anordnung, keine Beschädigungen, Maschenweite 
an die montierten Düsen angepasst. 

8. Gestänge Stabilität 
 
 
Höheneinstellung 
Autom. Rückstellung 
 
 
Pendelausgleich 
 

Sichtkontrolle 
 
 
Funktionsprüfung 
Sicht- u. 
Funktionsprüfung 
 
Funktionsprüfung 
 

Stabilität, keine Verformungen, keine 
ausgeschlagenen Gelenke, Arretierungseinrichtung 
in Transportstellung 
Funktionsfähige Höhenverstelleinrichtung 
Wirksame Hindernis-Ausweichsicherung im 90 bis 
100 % Breitenbereich 
 
Pendelausgleich bei 13m und breiter 
 

9. Düsen und 
Gleichmäßigkeit 
der Verteilung 

Gleichheit 
 
 
Tropfstopp  
 
 
Variationskoeffizient(CV) 
Abweichung  

Sichtkontrolle 
 
 
Funktionskontrolle 
 
 
Messung 
Messung 

Gleich in Typ, Größe, Werkstoff und Hersteller mit 
Ausnahme der Düsen am Ende des Gestänges mit 
einer anderen Funktion, gleichwertige Düsenfilter 
Gleichwertige Tropfstoppeinrichtungen an allen 
Düsenköpfen, kein Nachtropfen 5 sec. nach dem 
Zusammenbrechen der Spritzfächer  
< 10 % (nur wenn er zur Anwendung kommt) 
< 15 % Abweichung vom Mittelwert an max. 8 % 
der Messstellen 

10. Zusatz-
ausrüstung 

Behälterfülleinrichtungen 
 
Frischwassertank 
Reinigungswassertank 

Funktionskontrolle 
 
Sichtkontrolle 
Sichtkontrolle 

Rückfluss zum Versorgungsanschluss 
ausgeschlossen 
Inhalt, Trennung, Bedienungshahn 
Inhalt, Trennung 
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Kontrollbericht nach Ö.A.I.P.-Richtlinie - Feldspritzen 
 
 
 

Name und Anschrift des Kontrollbetriebes  Name und Anschrift des Gerätehalters 
 
 

Telefon: 

Gerätedaten 

 
 
 
 
Kontrollbetrieb Anerk. Nr.: 
Tel. Nr.: Hersteller 

Typ 
Baujahr: Masch. Nr.: 

 Angebaut  Gezogen Sonstiges:..................... 

 

 Einsatz im eigenen Betrieb 
    (Kontrolle alle 3 Jahre) 

 Überbetrieblicher Einsatz 
   (Jährliche Kontrolle) 

 
Mangel Bemerkungen: 

Sachverhalt Beschreibung Anforderung 
 
 

In
 

O
rd

nu
ng

G
er

in
ge

r 

E
r-

he
bl

ic
he

r 

be
ho

be
n 

1. Antrieb  Schutzeinrichtung     

2. Pumpe _______      l/min. bei

_______                 bar

Volumenstrom 
Druckschwankungen 
Sicherheitseinrichtung 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

3. Rührwerk  Umwälzung 
Abschaltung 

 
 

  
 

 
 

4. Behälter Volumen          _____   l Dichtheit 
Sieb 
Druckausgleich 
Entleerung 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

5. Armatur  Anordnung 
Funktion 
Manom. Skalierung 
Man. Genauigkeit 
Teilbreitenschaltung 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. Leitung  Dichtheit 
Verschleiß 

 
 

 
 

 
  

7. Filter  Saugfilter 
Druckfilter 

 
 

  
 

 
 

8. Gestänge  
Arbeitsbreite  ______  m 
 
Teilbreiten Anz.  ______ 

Stabilität 
Höheneinstellung 
Autom. Rückstellung 
Pendelausgleich 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

9. Düsen und 
Gleichmäßigkeit der 
Verteilung 

 
Typ       ____________  
 

Gleichheit 
Tropfstopp  
Gleichmäßigkeit 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

10. Zusatzausrüstung  Behälterfülleinrichtung 
Frischwasserbehälter 
Reinigungswasserbehälter 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Das Gerät entspricht den neuesten Anforderungen der ÖAIP  (siehe Internet: http://blt.josephinum.at/) 
 Ja                          Nein 

Plakette ausgefolgt und markiert 
 

 Ja / Nr.:_____________  Nein 

 
 
Datum:_____________________ 

 
 
Prüfer: ___________________ 
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Checkliste für die Gebrauchtgerätekontrolle Gebläsespritzen (Sprühgeräte) 
 

Prüfkriterien für die Kontrolle nach Ö.A.I.P. 
 

 

Sachverhalt Anforderung Überprüfung Kriterien 
1. Antrieb Schutzeinrichtungen Sichtkontrolle Vollständiger; intakter 

Gelenkwellenschutz 
2. Pumpe Volumenstrom 

Druckschwankungen 
Druckbegrenzung 

Messung 
Sichtkontrolle 
Sichtkontrolle 

Volumenstrom bei 540 U/min u. 20 bar 
Keine sichtbaren Pulsationen 
Überdruckventil an Pumpe oder Armatur 

3. Rührwerk Umwälzung 
 
 
Abschaltung 

Funktionskontrolle Sichtbare Umwälzung bei 540 U/min und 
halbgefülltem Behälter, Düsen in Betrieb 
Kein Rückfluss, keine Umwälzung 

4. Behälter Dichtheit 
 
Sieb 
 
 
Druckausgleich 
Entleerung 

Sichtkontrolle 
 
 
 
 
 
Funktionskontrolle 

Behälter und verschlossene 
Einfüllöffnung 
Sieb in der Einfüllöffnung 
Schutzgitter in Einspülvorrichtung (wenn 
vorhanden) 
Druckausgleich muss gewährleistet sein 
Ohne Werkzeug, auffangen möglich 

5. Armatur Anordnung 
 
Funktion 
Manometer Skalierung 
 
 
Manometer Genauigkeit 
Abschaltung halbseitig 

Funktionskontrolle 
 
 
Sichtkontrolle 
 
 
Messung 
Funktionskontrolle 

Betätigung der Stellteile vom Fahrersitz 
aus.  
Ablesbarkeit vom Fahrersitz aus 
0,5 bar im Arbeitsbereich bis 15 bar - 
darüber 1 bar bis Höchstdruck der 
Pumpe 
Abweichung < 10 % 
abschalten links/rechts 

6. Leitung Dichtheit 
Verschleiß 
 

Funktionskontrolle 
Sichtkontrolle 

Dichtheit bei zulässigem Arbeitsdruck 
Keine Knick- und Scheuerstellen, die die 
Gewebeeinlagen sichtbar machen 

7. Filter Saugfilter 
 
 
Druckfilter 

Sichtkontrolle Reinigungsmöglichkeit bei gefülltem 
Tank ohne Abfließen von Brühe aus dem 
Tank, keine Beschädigungen,  
Maschenweite an die Düsen angepasst, 
keine Beschädigungen, Anordnung 

8. Gebläse Schutzeinrichtung 
Abschaltung gesamt 
Luftstrom halbseitig unwirksam 
(für Abdriftmind.)  
Luftbegrenzung 
 

Sichtkontrolle 
Funktionskontrolle 
Funktionskontrolle 
 
Funktionskontrolle 
 

Schutzgitter vom Gebläseflügel 
Vollständige Abschaltung der Gebläseluft
Betätigung soll vom Traktorsitz aus 
erfolgen 
Verstellbarkeit der Luftleitbleche 
oben/unten und links/rechts 

9. Düsen  Abschaltbar 
Tropfstopp 
 
 
 
Düsenstellung 
 
Abweichung 
 

Sichtkontrolle 
Funktionskontrolle 
 
 
 
Funktionskontrolle 
 
Messung 

alle Düsen einzeln abschaltbar 
Gleichwertige Tropfstoppeinrichtungen 
an allen Düsenköpfen, kein Nachtropfen 
5 sec. nach dem Zusammenbrechen der 
Spritzfächer 
An die Kultur anpassbare 
Ausbringmengen 
Abweichung +/- 10 % vom Mittelwert 
gleicher Düsentype 

10. Zusatz- 
ausrüstung 

Behälterfülleinrichtungen 
 
Frischwassertank 
Reinigungswassertank 

Funktionskontrolle 
 
Sichtkontrolle 
Sichtkontrolle 

Rückfluss zum Versorgungsanschluss 
ausgeschlossen 
Inhalt, Trennung, Bedienungshahn 
Inhalt, Trennung, Bedienungshahn 
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Kontrollbericht nach ÖAIP-Richtlinie 
Gebläsespritzen (Sprühgeräte) 

 
 

Name und Anschrift des Kontrollbetriebes  Name und Anschrift des Gerätehalters 
 
 
 
 
 

Gerätedaten 

 
 
 
 
 
Kontrollbetrieb Anerk. Nr.: 
Tel. Nr.: Hersteller 

Typ 
Baujahr: Masch. Nr.: 

 Angebaut  Gezogen Sonstiges:..................... 

 Einsatz im eigenen Betrieb 
    (Kontrolle alle 3 Jahre) 

 Überbetrieblicher Einsatz 
   (Jährliche Kontrolle) 

Bemerkungen: 

 Mangel 
Sachverhalt Beschreibung Anforderung 

In
 O

rd
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ng
 

G
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g 

Er
he
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h 

Be
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n 

1. Antrieb  Schutzeinrichtung     
2. Pumpe ___________ l/min bei  

 
___________  bar 

Volumenstrom 
Druckschwankungen 
Sicherheitseinrichtung 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

3. Rührwerk  Umwälzung 
Abschaltung 

 
 

  
 

 
 

4. Behälter  
Volumen ___________ l 

Dichtheit 
Sieb 
Druckausgleich 
Entleerung 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

5. Armatur  Anordnung 
Funktion 
Manometer Skalierung 
Manometer Genauigkeit 
Abschaltung links/rechts 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. Leitung  Dichtheit 
Verschleiß 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Filter  Saugfilter 
Druckfilter 

 
 

  
 

 
 

8. Gebläse 
Abschaltung 
 
 
Luftbegrenzung 
 

 
gesamt 
halbseitig (für Abdrift-
minderung) oben/unten 
und links/rechts 

Schutzeinrichtung 
ja/nein  
Soll vom Traktorsitz aus zu 
betätigen sein 
Verstellbarkeit der 
Luftleitbleche 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
9. Düsen  Typen________________ 

_____________________ 
Düsenausstoß 
Düsenstellung 

Abschaltbar 
 
+/- 10 % vom Mittelwert  
Verstellbarkeit 
Tropfstopp 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. Zusatzausrüstung  Behälterfülleinrichtung 
Frischwasserbehälter 
Reinigungswasserbehälter 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Das Gerät entspricht den neuesten Anforderungen der ÖAIP  (siehe Internet: http://blt.josephinum.at/) 
 

 Ja                          Nein 
Plakette ausgefolgt und markiert 
 

 Ja / Nr.:_____________  Nein 

 
 
Datum:_____________________ 

 
 
Prüfer: ___________________ 
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Muster  für angepasste Kontrolle im Rahmen des ÖPUL 2000 

Werkstätte Reg.Nr. /lfd. Nr. 
 

Kontrollblatt für Flächendosiergeräte (Feldspritzen) (2-fach) 
 

 

Besitzer: .......................................................... Marke u. Typ: ...................................................... 

Adresse: .......................................................... Baujahr: ............................................................... 

......................................................................... Gerätenummer: ................................................... 

Kontrollergebnisse Funktionskontrolle 

Mangel in Ordnung 

Horizontalverteilung 

verwendete 
Prüfeinrichtung 

.................................... 

  

Manometer 

verwendete 
Prüfeinrichtung 

.................................... 

  

Pumpenleistung 

verwendete 
Prüfeinrichtung 

.................................... 

  

Sichtkontrolle 

(Gelenkwelle, etc.) 

 

  

  Das Gerät entspricht den Mindestanforderungen gem. Prüfungsanleitung des BMLFUW  

  Das Gerät entspricht der Abdriftminderungsklasse ...... 

    (siehe Internet: http://blt.josephinum.at/) 

  Das Gerät entspricht nicht den genannten Anforderungen. 

 
⌧ Zutreffendes ankreuzen 

 

 

 

.................................................. ................................................................................ 
                 Ort, Datum                      Unterschrift des Prüfers 
           Stampiglie der autorisierten Werkstätte 
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Muster für angepasste Kontrolle im Rahmen der ÖPUL 2000  

Werkstätte Reg.N./ lfd. Nr. 

 
Kontrollblatt für Raumdosiergeräte (Sprühgeräte) (2-fach) 

 
Besitzer: .......................................................... Marke u. Type: ....................................................... 

Adresse: .......................................................... Baujahr: ................................................................ 

......................................................................... Gerätenummer: .................................................... 

Kontrollergebnisse Funktionskontrolle 

Mangel in Ordnung 

Einzeldüsen 

verwendete 
Prüfeinrichtung 

.................................... 

  

Vertikalverteilung 

verwendete 
Prüfeinrichtung 

.................................... 

  

Manometer 

verwendete 
Prüfeinrichtung 

.................................... 

  

Pumpenleistung 

verwendete 
Prüfeinrichtung 

.................................... 

  

Sichtkontrolle 

(Gebläseabdeckung 
Gelenkwelle, etc.) 

 

  

     Das Gerät entspricht den Mindestanforderungen gem. Prüfungsanleitung des BMLFUW 

      Das Gerät entspricht der Abdriftminderungsklasse ........ 

        (siehe Internet: http://blt.josephinum.at/) 

     Das Gerät entspricht nicht den Anforderungen. 

 
⌧ Zutreffendes ankreuzen 

.................................................. ............................................................................... 
                 Ort, Datum                         Unterschrift des Prüfers 
             Stampiglie der autorisierten Werkstätte 
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8 Link zum Register der Pflanzenschutzgeräte mit dem Ö.A.I.P. -Gütezeichen 
 
 
Das aktuelle Register der Pflanzenschutzgeräte mit dem Ö.A.I.P.-Gütezeichen ist auf der 
Homepage der Ö.A.I.P. unter www.oeaip.at sowie auf der Homepage der FJ-BLT unter 
http://blt.josephinum.at/ und der AGES unter www.ages.at zu finden.  
 
9. Link zur Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte und -geräteteile 
 
Die aktuelle Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte und –geräteteile ist auf der 
Homepage der Ö.A.I.P unter www.oeaip.at sowie auf der Homepage der FJ-BLT unter 
http://blt.josephinum.at/ und der AGES unter www.ages.at zu finden. 
 
10. Link zur Liste der autorisierten Werkstätten zur periodischen Geräteüberprüfung sowie 
Auflistung der Prüfungstermine 
www.blt.bmlfuw.gv.at 


